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Beschlussvorlage
109/2008

Beratungsfolge: Gremium: Art der Sitzung: 

18.08.2008 Kreisausschuss nicht öffentlich beratend 
01.10.2008 Kreistag öffentlich entscheidend 

 
 
 
 
Tagesordnung: 
Aufhebung der Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von 
Gebühren für städtebauliche und landschaftsplanerische Leistungen 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Satzung des Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Gebühren für 
städtebauliche und landschaftsplanerische Leistungen wird aufgehoben. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkung:                 Ja    Nein  
 
 
Produktsachkonto/Projekt:  
Ansatz:  
Finanzierung / noch verfügbar: 
 

 
      
      
      
      

 

 
 
 
 
Bad Dürkheim, 23.06.2008 
 
 
 
Sabine Röhl 
Landrätin 



                                                    
 

Seite 2    Beschlussvorlage  109/2008 

Postanschrift:  Hausanschrift: Tel.:       (06322) 961 - 0 Postbank Nr. 159-40-676  Sparkasse Rhein-Haardt 
Postfach 1562 Philipp-Fauth-Str. 11 Fax:       (06322) 961 - 1156 (BLZ 545 100 67) (BLZ 546 512 40)  
67089 Bad Dürkheim 67098 Bad Dürkheim e-Mail:    info@kreis-bad-duerkheim.de Amt Ludwigshafen/Rh. Kto.-Nr. 141   Internet:  www.kreis-bad-duerkheim.de   
 

  
Der Kreistag des Landkreises Bad Dürkheim hat am 14.06.1977 die Satzung des 
Landkreises Bad Dürkheim über die Erhebung von Gebühren für städtebauliche und 
landschaftsplanerische Leistungen beschlossen. 
 
Nach Maßgabe dieser Satzung erhebt der Landkreis Gebühren für städtebauliche und 
landschaftsplanerische Leistungen. 
 
Die Leistungen werden seit Jahren von privaten Planungs- und Ingenieurbüros erbracht 
und gehören damit nicht mehr zum Aufgabenspektrum der Kreisverwaltung. Die Satzung 
kann daher aufgehoben werden.  
 
 
 
 


